Lanová dráha Sněžka, a.s.
                Pec pod Sněžkou 230,  542 21
Smluvní přepravní podmínky lanové dráhy

Vertragsbeförderungsbedingungen des Sessellifts


Beförderungsordnung
des Personensessellifts
Pec pod Sněžkou - Sněžka


Die gemeinsamen Bedingungen für die Beförderung von Personen und Gepäckstücken in Sesselliften sind durch die Rechtsverordnung Nr. 175/2000 Slg.  Beförderungsordnung für die öffentliche Bahn- und Straßenbeförderung geregelt. 
Lanová dráha Sněžka, a.s. erlässt im Sinne des Gesetzes Nr. 266/1994 Slg. von Bahnen, in der Fassung von späteren Vorschriften und im Sinne des Abs. (1) § 49 der Rechtsverordnung Nr. 175/2000 Slg. von der Beförderungsordnung für die öffentliche Bahn- und Straßenbeförderung der Personen (weiter nur Beförderungsordnung):

VERTRAGSBEFÖRDERUNGS-BEDINGUNGEN
für die öffentliche Bahnpersonenbeförderung auf dem Personen-Hängesessellift  

Pec pod Sněžkou - Sněžka

gültig seit: 1. 9. 2002

Nur für den Dienstbedarf
Vertragsbeförderungsbedingungen
 Art. 1

Allgemeine Bestimmungen
1) Die Vertragsbeförderungsbedingungen gelten für die regelmäßige Beförderung von Personen, Gepäck und lebenden Tieren auf dem Sessellift Pec pod Sněžkou - Sněžka und sie bestimmen die Bedingungen für diese Beförderung.
2) Der Personen-Hängesessellift Pec pod Sněžkou - Sněžka ist der zur öffentlichen Beförderung von Personen (2 Personen auf einem Sessel) bestimmte Sessellift. Die Beförderung von Material und Gepäck ist in einem beschränkten Umfang erlaubt. Reisegepäckstücke mit einer angemessenen Größe bis in das Gewicht von 15 kg. Das Material und die Ware nur solche, die zu einer gefahrlosen Lagerung auf dem Personensessel, bzw. auf den Lastwagen geeignet sind. Die Beförderung von Personen, die ihre Skier anhaben, ist ausgeschlossen.
3) Erklärung von Begriffen:
· Beförderer -  die Gesellschaft Lanová dráha Sněžka, a.s.,

· beauftragte Person des Beförderers – ein Angestellter der Gesellschaft Lanová dráha Sněžka, a.s. in einer mit dem Befördererslogo, der Hängekarte oder dem Dienstausweis bezeichneten Uniform.
4) Der Reisende auf dem Sessellift Pec pod Sněžkou – Sněžka verpflichtet sich mit dem Abschluss des Beförderungsvertrags, die Bedingungen der Beförderungsordnung, dieser Vertragsbeförderungsbedingungen und des Sesselliftstarifs einzuhalten.
5) Die von dem Beförderer beauftragte mit der Dienstkleidung mit dem Logo oder mit dem Beförderersausweis ausgestattete Person ist berechtigt, Reisenden Hinweise und Befehle zur Gewährleistung der Sicherheit und Kontinuität der Beförderung zu erteilen und  Fahrkarten der Reisenden zu kontrollieren, in begründeten Fällen den Aufstieg auf den Sessel oder den Eintritt in den Beförderungsraum nicht zu erlauben oder den Reisenden aus der Beförderung auszuschließen.

6) Der Beförderer informiert die Reisenden über die Beförderung und ihrer Veränderungen mittels des Einheitsinformationssystems im Gebiet von Pec pod Sněžkou und in allen Sesselliftsstationen. Weiter werden die Informationen an den Kassen und in den Abfertigungshallen erteilt.
Art. 2

Entstehung und Erfüllung des Personenbeförderungsvertrags
1) Der Beförderungsvertrag ist abgeschlossen, wenn der Reisende mit einer gültigen Fahrkarte in den Sessel des Sessellifts einsteigt oder in den Einstiegs- oder Ausstiegsraum eintritt, der nur mit einer gültigen Fahrkarte zugänglich ist.
Art. 3

Fahrkarte
1)  Der Reisende ist verpflichtet während der ganzen Zeit der Beförderungsvertragsleistung eine gültige Fahrkarte bei sich zu haben, mit der er sich bei der Fahrkartenkontrolle ausweist. 

2)  Die Fahrkartenarten, Preise für die Beförderung und Tarifbedingungen werden von einer Preisliste des Sessellifts bestimmt.
3)  Eine gültige Fahrkarte ist die vom Beförderer ausgestellte Fahrkarte:
a) Die Fahrkarte für eine Einzelfahrt in eine oder beide Richtungen auf dem betreffenden Abschnitt des Sessellifts.
b) Die Zeitkarte, die zu mehreren Fahrten während ihrer Gültigkeit in einem abbegrenzten Bereich berechtigt.
4)  Eine ungültige Fahrkarte ist die vom Beförderer beauftragte Person in den Fällen berechtigt abzunehmen, wenn: 
a)  die Fahrkarte so beschädigt ist, dass die Angaben von ihr nicht sichtlich sind, die zur Kontrolle der Richtigkeit ihrer Benutzung erforderlich sind,
b)  die Angaben auf ihr der Wirklichkeit nicht entsprechen oder sie unberechtigt abgeändert wurden,
c)  die Fahrkarten von einer unberechtigten Person benutzt wird,
d)  ihre Gültigkeitsdauer abgelaufen ist,
e)  die Fahrkarte kein Original ist.
Die beauftragte Person ist verpflichtet, dem Reisenden eine Bestätigung über die Fahrkartenabnahme auszugeben.
Art. 4

Zahlung von Fahrgeld, Preise für Gepäckstransport und Zuschläge
1)  Die Reisenden zahlen für die Fahrkarten für eine Einzelfahrt oder für eine Zeitkarte das Fahrgeld in einer von dem Sesselliftstarif bestimmten Höhe. Der Transport von Handgepäck (Rucksack, Skier u. ä.) ist kostenlos. Für die Beförderung von Hunden zahlt der Reisende den im Sesselliftstarif angeführten Preis. Für den Transport von Waren und speziellen Gepäckstücken zahlt er einen besonderen Tarif. 

2)  Fahrkartenarten, Fahrgeldpreise und Tarifbedingungen ihrer Benutzungen werden vom Sesselliftstarif bestimmt.
3)  Die Fahrkarten sind an den Sesselliftskassen zu kaufen, bzw. bei den beauftragten Personen an den Einstiegsplätzen.
Der Verkauf von Fahrkarten frühestens 5 Minuten vor der regelmäßigen Fahrt laut des Sesselliftsfahrplans.
4)  Der Reisende ist verpflichtet, vor dem Einstieg auf den Sessel eine vom Beförderer ausgestellte Fahrkarte zu haben, die er bei dem Durchgang durch die Kontrollzone in die Abfertigungseinrichtung (in die Drehtür) einlegt, von der die Fahrkarte kontrolliert und registriert wird. Beziehungsweise legt er die Fahrkarte zur Kontrolle einer beauftragten Person am Einstiegsplatz vor.
5)  Die Fahrkartengültigkeit:
· die Einzelfahrkarte gilt nur am Ankaufstag,
· die Zeitfahrkarten gelten während der Gültigkeitsdauer, die auf der Fahrkarte markiert ist.
6)  Bei dem Einstieg des Reisenden auf den Sessel mit einem Hund an der Leine und mit einem sicheren Maulkorb ist der Reisende verpflichtet auch eine Fahrkarte für diese Beförderung zu haben und die Fahrkarte laut des vorangehenden Absatzes zu markieren. Die Fahrkarte muss in dem für die angehörige Beförderung von der Preisliste bestimmten Preis zu sein. 

7) Die Fahrgelderstattung wird auf Ansuchen des Reisenden nach der Abrechnung von dem Betrag eines unausgenützten Fahrgelds in diesen Fallen gewährt:
a) bei einem Unfall des Reisenden im Betriebsgebiet vom Sessellift,
b) bei einer technischen Störung des Sessellifts,
8) Die Fahrgelderstattung wird nicht im Falle eines ungünstigen Wetters (z. B. eine     übermäßige Windgeschwindigkeit, Gewitter, u. ä.) gewährt, wann es nötig ist, den Sesselliftsbetrieb zu beenden. 

Art. 5

Kinderbeförderung
1) Kinder bis zu zehn Jahren können nur mit der Begleitung von einer Person befördert werden, die älter als 10 Jahre ist.
2) Das Kind hat einen Anspruch auf einen unabhängigen Platz, es kann auch auf dem Keil der Begleitung befördert werden.
3) Weitere Bedingungen für die Kinderbeförderung werden von dem Tarif bestimmt.
Čl. 6

Transport von Kinderwagen, Fahrrädern, Skiern und Snowboards
1) Es ist nur der Transport solches Kinderwagens möglich, den der Reisende mitnehmen kann und der sicher auf den Sessel des Sessellifts als ein Handgepäck zu platzieren ist. Der eventuelle Transport eines größeren Kinderwagens muss mit berechtigten Personen des Beförderers im voraus vereinbart werden. 

2) Die beauftragte Person des Beförderers ist berechtigt den Transport eines Kinderwagens in dem Fall abzulehnen, wann es nicht möglich ist, ihn auf den Sessel oder auf den Lastwagen des Sessellifts zu platzieren.
3) Skier werden auf dem Sessel in einem Skihalter transportiert. Skier und Snowboards werden kostenlos transportiert, der Reisende gewährleistet ihre Beladung, Platzierung auf den Sessel, Entladung und Überwachung bei dem Transport selbst.  

4) Der Transport von Fahrrädern ist an beiden Abschnitten des Sessellifts ausgeschlossen.
5) Der Transport von Abfahrtsskiern und Snowboards ist auf Grund des Skifahrenverbots von der Schneekoppe am Abschnitt Růžová hora – Sněžka ausgeschlossen.
Art. 7

Beförderung von Personen mit einer beschränkten Bewegungs- und Orientierungsfähigkeit und mit einem Rollstuhl für Invaliden
1) Auf den Sesseln des Sessellifts ist die Beförderung der Personen mit einer beschränkten Bewegungs- und Orientierungsfähigkeit unter diesen Bedingungen möglich:

a) die Beförderung der Personen mit einer beschränkten Bewegungs- und Orientierungsfähigkeit ist nur bei der Begleitung von mindestens einer Person 18 Jahre älter möglich,

b) die Begleitung dieser Person muss die Bedienungspersonal über die Beförderungsanforderung vor dem Einstieg auf den Sessel informieren und weiter Hinweise der Bedienungspersonal beachten,

c) auf Grund der Anforderung der Begleitung der Person mit einer beschränkten Bewegungs- und Orientierungsfähigkeit sichert die Bedienungspersonal vom Sessellift einen Einstieg und sie gibt der Gegenstation davon Bescheid, auf welchem Sessel diese Reisenden angebracht sind und sie vereinbart ihren Ausstieg.
2)
Der Sessellift ist nicht zu einer Beförderung von Personen auf einem Rollstuhl befähigt.  

3)
Auf einem Sessel vom Sessellift können nur Personen ohne einen Rollstuhl befördert werden, der Rollstuhl selbst kann auf einem Lastwagen nach einer vorangehenden Vereinbarung mit einer berechtigten Person des Beförderers transportiert werden. Es kann nur ein solcher Rollstuhl transportiert werden, der auf einen Lastwagen zu platzieren ist.
Čl. 8

Beziehungen zwischen dem Beförderer und den Reisenden
1) Pflichten des Beförderers

Der Beförderer ist im Interesse einer ordentlichen Sorge für Reisende bei der Gewährung von Beförderungsdienstleistungen verpflichtet:
a) Informationen über Betriebszeit, Fahrplan, Tarif und bekannt gemachte Beförderungsbedingungen an den dazu bestimmten Stellen (Kassen, Abfertigungsräume am Einstieg) zu geben, alle Einrichtungen des Informationssystems zu gewährleisten,
b) die zum Fahrkartenverkauf dienenden Stellen zu kennzeichnen,

c) die zur Fahrkartenabfertigung und –kontrolle dienenden Stellen zu kennzeichnen,

d) die zur Reihung der Reisenden und zum Einstieg oder Austieg dienenden Stellen zu kennzeichnen,

e) Informationen über den Sesselliftsbetrieb und über die Klimabedingungen an dazu bestimmten Stellen (Einrichtungen des Informationssystems),
f) Sauberkeit und Ordnung eventuell Beleuchtung der Einstiegs- und Ausstiegsräume zu sichern 
2)  Pflichten der Reisenden: 


Der Reisende ist verpflichtet:

a) vor dem Einstieg auf den Sessellift eine Fahrkarte anzukaufen,
b) während der ganzen Beförderungszeit bei sich eine gültige Fahrkarte zu haben und sich auf Wunsch einer vom Beförderer berechtigten Person auszuweisen,
c) vor dem Einstieg auf die Beförderungseinrichtung durch das Abfertigungssystem durchzugehen, die Fahrkarte in die Drehtür einzulegen, von der sie kontrolliert und registriert wird. Dann ermöglicht die Drehtür dem Reisenden einen Durchgang auf den Bahnsteig,
d) selbst darauf zu achten, dass er ordnungsgemäß auf den Sessel des Sessellifts einsteigt,
e) vor allem bei dem Einstieg und Ausstieg eine erhöhte Vorsichtigkeit zu achten, nur in den und aus dem stehenden Sessel einzusteigen und auszusteigen,
  

f) Hinweise der vom Beförderer beauftragten Person und Piktogramme auf der Bahn zu beachten,

g) in den Einstiegs- und Ausstiegsräumen und bei der Beförderung Ordnung zu bewahren, mit seinem Benehmen weder die Gesundheit und Sicherheit anderer Reisenden noch die Gefahrlosigkeit und Kontinuität der öffentlichen Personenbeförderung  zu gefährden, 
h) sich mit dem Überkopfschließbügel gegen Ausfallen vom Sessellift zu sichern und diesen Bügel während der ganzen Beförderungszeit zugemacht zu haben und ihn erst vor dem Ausstieg in der Station aufzumachen,
i) andere Reisenden oder Sessel sowie auch Räume und Einrichtungen für Reisende mit seiner Kleidung oder seinem Verfahren nicht zu verschmutzen,

j) Falls es während der Beförderung zu einem Anhalten des Sessellifts kommt, ruhig zu sitzen, nichts zu unternehmen, was die Sicherheit gefährden könnte und auf die Hinweise der Bedienungspersonal zu warten.
3) Reisenden ist nicht erlaubt, vor allem :

a)  bei der Fahrt den Überkopfschließbügel des Sessels gegen Ausfallen aufzumachen,

b)  Gegenstände vom Sessel auszuwerfen oder sie herausragen zu lassen,

c)  sich bei der Fahrt vom Sessel hinauszulehnen oder sich zu schaukeln, 

d)  der Benutzung von Beförderungseinrichtungen, dem Ausstieg, Durchgang oder Einstieg auf Sessel zu hindern,

e)  auf den Sesseln und auch in allen Sesselliftsstationen zu rauchen,
f)  sich laut zu benehmen, Musik und Sang laut zu reproduzieren oder eine audiovisuelle Technik laut zu benutzen oder andere Reisende mit einem anderen ungeeigneten Benehmen zu belästigen,
g)  Sessel, sowie auch Räume und Einrichtungen für Reisende zu beschädigen,

h)  auf den Sessel die Sache mitzunehmen, die nicht der Inhalt des Gepäcks sein darf,
i)  in der Trasse des Sessellifts zu gehen.
4) Falls der Reisende durch die Verletzung seiner Pflichten oder durch sein Benehmen die vom Beförderer beauftragte Person gefährdert, handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit laut des Gesetzes Nr. 200/1990 Slg., über Ordnungswidrigkeiten.

Art. 9

Bedingungen für den Eintritt in die Sesselliftsräume
1) Alle Stellen im Umfang der Sesselliftsstationen sind der Öffentlichkeit unzugänglich, mit einer Ausnahme der Räume, die der Öffentlichkeit bestimmt sind. Die für die Öffentlichkeit bestimmten Räume sind:
· Hallen in den Stationen vor den Kassen, vor den Kontrollzonen,
2) mit einer gültigen Fahrkarte nach dem Durchgang durch die Kontrollzone des Bahnsteigs in den Abfertigungshallen.
3) Der Reisende darf die auf den für die Öffentlichkeit zugänglichen Stellen platzierten Sicherheitseinrichtungen des Sessellifts zu benutzen, falls diese Einrichtungen für die Bedienung von Reisenden bestimmt sind. Zum Benutzen kann nur in dem Fall kommen, wenn es um eine unmittelbare Lebens- oder Gesundheitsgefährdung geht.
Art. 10

Beförderungsbedingungen von Gepäckstücken und lebenden Tieren
1) Der Reisende hat das Recht sein Handgepäck (Rucksack, Tasche, Skier, Stöcke u. ä.) kostenlos mitzunehmen, selbst besorgt er seine Aufladung, Platzierung auf den Sessel, Ausladung beim Ausstieg und Aussicht bei der Beförderung.

2) Die Beförderung der lebenden Tiere ist nur auf Kleintiere beschränkt, die von Reisenden auf ihren Keilen gehalten werden, bzw. sie auf den nebenstehenden Sessel platzieren. Der Reisende ist für ihre Sicherheit voll verantwortlich. Das Tier darf mit seinem Benehmen die Sessel nicht beschädigen, andere Reisende nicht bedrohen oder die vom Beförderer beauftragte Person nicht gefährden oder anderen Reisenden nicht zur Last werden. 
3) Das Gepäck oder das Gepäcksinhalt dürfen die Sachen nicht sein, die mit ihren Eigenschaften sowohl die Sesselbeschädigung, Lebens- und Gesundheitschädigungen der Personen oder ihres Eigentums verursachen können, als auch sperrige Sachen, die in das Durchfahrtprofil der Bahn eingreifen würden. 

4) Die Sache, die nicht das Gepäck oder das Gepäcksinhalt sein darf, ist vor allem eine geladene Waffe, eine explosionsfähige, giftige, radioaktive, flüchtige und ätzende Sache, oder die Sache, die hinsichtlich zu ihren Maßen auf dem Sessel nicht zu platzieren ist.

Art. 11

Übrige Bestimmungen
1) Weitere spezifische Bedingungen vor allem:
a) die Betriebszeit des Sessellifts kann von dem Beförderer operativ auf Grund eines ungünstigen Wetters, einer Ausführung von außergewöhnlichen Reparaturen, u. ä. geregelt werden. In diesen Fallen ist er verpflichtet die Reisenden zu informieren. 
b) für Reisende vor allem in der Wintersaison sind die Informationen über Klimabedingungen, vor allem Schnee- und Witterungsbedingungen auf dem Růžová hora und auf der Schneekoppe entscheidend, die werden gleichfalls im Informationssystem angeführt,
c) die Reisenden sind gleichfalls verpflichtet, die Besuchsordnung des Riesengebirgsnationalparks einzuhalten, in die freie Natur nicht einzutreten, nur markierte touristische Wege zu benutzen.   

Art. 12

Schlussbestimmungen
1) Diese Vertragsbeförderungsbedingungen sind für die Beförderung der Personen und Handgepäckstücke bei dem Beförderer Lanová dráha Sněžka, a.s. seit dem 1. 9. 2002 gültig.
2) Der Auszug eines wesentlichen Teils der Vertragsbeförderungsbedingungen ist in den Räumen der Einstiegsstationen des Sessellifts und im Internet unter www.snezkalanovka.cz kundgemacht.
3) Das komplette Wortlaut der Vertragsbeförderungsbedingungen steht den Reisenden in den Arbeitsstellen des Beförderers zur Verfügung, d. h. in den Talstationen des Sessellifts.
In Pec pod Sněžkou am 28. 9. 2002









ing. Jiří Martinec









Direktor a.s.
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